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Anordnung 
über Schutzimpfungen 

im Kindes- und Jugendalter
vom 3. August 1984

Zur Durchführung von Schutzimpfungen auf der Grund
lage der §§ 8 und 20 des Gesetzes vom 3. Dezember 1982 
zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei
ten beim Menschen (GBl. I Nr. 40 S. 631) sowie der Zweiten 
Durchführungsbestimmung vom 20. Januar 1983 zum Gesetz 
zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 
beim Menschen — Schutzimpfungen und andere Schutzan
wendungen — (GBl. I Nr. 4 S. 33) wird folgendes angeordnet:

Allgemeine Festlegungen

§ 1
(1) Die Schutzimpfungen gegen

— Tuberkulose (BCG-Schutzimpfung),
— Poliomyelitis,
— Diphtherie/Pertussis/Tetanus (nachfolgend Dreifachschutz

impfung genannt),
— Diphtherie/Tetanus (nachfolgend Zweifachschutzimpfung 

genannt), t
— Tetanus und
— Masern
sind Pflichtschutzimpfungen. Sie sind zu den im Impfkalen
der (Anlage) angegebenen Terminen durchzuführen.

(2) Die Bestimmungen der Dreizehnten Durchführungsbe
stimmung vom 2. Juni 1975 zur Verordnung zur Verhütung 
und Bekämpfung der Tuberkulose (GBl. I Nr. 28 S. 524) in 
der Fassung der Sechzehnten Durchführungsbestimmung vom 
10. August 1979 zur Verordnung zur Verhütung und Be
kämpfung der Tuberkulose (GBl. I Nr. 29 S. 279) bleiben von 
dieser Anordnung unberührt.

§ 2
Schutzimpfungen, die zu den im Impfkalender jeweils an

gegebenen Terminen nicht durchgeführt werden können, 
sind unter Beachtung der medizinischen Indikation und der 
Gegenindikation sobald als möglich nachzuholen. Die Ter
mine für die periodische gesundheitliche Überwachung der 
Kinder und Jugendlichen sind für die Überprüfung und 
Gewährleistung des altersgerechten Impfstatus zu nutzen.

§3
Die Leiter aller geburtshilflichen bzw. pädiatrischen Ein

richtungen haben zu sichern, daß Krankheitszustände (auch 
perinatale Risikofaktoren) bei Kindern, die für die Impf
indikation von Bedeutung sind, im Sozialversicherungs- und 
Impfausweis für Kinder und Jugendliche (S. 28 des Vor
drucks Soz. 044 VV Freiberg) bzw. im Impfausweis und in 
der Gesundheitsdokumentation des Kinder- und Jugendge
sundheitsschutzes vermerkt werden. Die Eintragung ist mit 
Unterschrift und Namensstempel vorzunehmen.

§4
(1) Der Kreisarzt beauftragt eine pädiatrische Einrichtung 

(bzw. pädiatrische Einrichtungen) seines Territoriums, in 
Zweifelsfällen über die Impffähigkeit zu entscheiden. Diese 
Einrichtungen gelten als vom Kreisarzt bevollmächtigte 
Impf beratungssteilen.

(2) Der Impfende ist verpflichtet, über die Festlegungen 
dieser Anordnung hinaus die von ihm aufgrund seiner Aus
bildung und Erfahrung für erforderlich gehaltenen Gesichts
punkte bei der Beurteilung der Impffähigkeit zu berücksich
tigen. Im Zweifelsfalle ist über die Impffähigkeit nach Bera
tung mit der im Abs. 1 genannten Impfberatungsstelle zu ent
scheiden. Dies gilt insbesondere für die in den §§ 7 und 12 
zur Masernschutzimpfung getroffenen Festlegungen. Sinn
gemäß ist dies auch auf die für andere Schutzimpfungen ge
troffenen Festlegungen anzuwenden.

§5
Bei zeitweiliger Zurückstellung von der Schutzimpfung 

sind der Grund und die Dauer, bei dauernder Befreiung der 
'Grund im Sozialversicherungs- und Impfausweis für Kinder 
und Jugendliche bzw. im Impfausweis einzutragen und 
mit Unterschrift und Namensstempel des beurteilenden 
Arztes zu bestätigen. Zusätzlich ist die Eintragung in der 
Gesundheitsdokumentation des Kinder- und Jugendgesund
heitsschutzes vorzunehmen. Bei einer zeitweiligen Zurück
stellung von mehr als 6 Monaten sowie einer dauernden 
Befreiung von der Schutzimpfung hat der beurteilende Arzt 
innerhalb 1 Monats der zuständigen Kreis-Hygieneinspektion 
die Personalien des Impfpflichtigen, die Art der Schutzimp
fung, die Dauer der Zurückstellung und die Begründung 
formlos mitzuteilen.

§ 6

, Allgemeine Festlegungen 
über Abstände zwischen Schutzimpfungen

(1) Werden Schutzimpfungen entsprechend § 2 zu einem 
anderen als im Impfkalender angegebenen Termin durchge
führt, sind bei der Bestimmung der Abstände zwischen 
Schuitzimpfungen folgende allgemeine Grundsätze zu beach
ten:
1. Zwischen der Applikation von Lebendimpfstoffen sollte 

ein Abstand von mindestens 4 Wochen eingehalten wer
den. Der Abstand kann entfallen, wenn die Poliomyelitis- 
und die BCG-Schutzimpfung oder die Poliomyelitis- und 
die Masernschutzimpfung gleichzeitig durchgeführt wer
den. Bei der Aufeinanderfolge von Poliomyelitis- und 
BCG-Schutzimpfung sowie Poliomyelitis- und Masern
schutzimpfung ist kein Abstand erforderlich.

2. Bei der Applikation von inaktivierten bzw. Toxoidimpf- 
stoffen muß weder ein Abstand untereinander noch zu 
anderen Impfungen eingehalten werden.

(2) Ist kein Abstand erforderlich, sollte in der Regel syn
chron geimpft werden, d. h. zum gleichen Zeitpunkt an ver
schiedenen Körper stellen.

(3) Für die Dauer der Tollwutimpfbehandlung sowie in 
einem sich anschließenden Zeitraum von 4 Wochen sind an-

*dere Schutzimpfungen grundsätzlich auszusetzen.

§7
Gegenindikationen der Poliomyelitis-, Dreifach-, 
Zweifach-, Tetanus- und Masernschutzimpfung

(1) Von der Poliomyelitis-, Dreifach-, Zweifach-, Tetanus- 
und Masernschutzimpfung sind zeitweilig zurückzustellen:
1. Impfpfiichtige mit akuten fieberhaften Erkrankungen. 

Die Schutzimpfung ist frühestens 2 Wochen (in Abhän
gigkeit vom Verlauf der Erkrankung und der Rekonvales
zenz) nach der Entfieberung vorzunehmen. Die Untersu
chung hinsichtlich der wieder eingetretenen Impffähig
keit hat bei Kleinkindern, die die Dreifach-, Zweifach
oder Masernschutzimpfung erhalten sollen, sorgfältig die 
Möglichkeit latenter entzündlicher Erkrankungen (z. B. 
des Ohres, des Atemtraktes) zu berücksichtigen.

2. Impfpfiichtige in der Rekonvaleszenz nach schweren Er
krankungen. Die Schutzimpfung ist frühestens 3 Monate 
nach der Genesung vorzunehmen. Dieser Abstand gilt nicht 
für die Schutzimpfung gegen Poliomyelitis. Bei der 
Durchführung einer Tetanusschutzimpfung im Rahmen 
der allgemeinen Tetanusprophylaxe ist in Abhängigkeit 
von der Erkrankung eine zeitlich befristete Zurückstellung 
zu erwägen.

3. Impfpfiichtige, die verdächtig sind, mit einer Infektions
krankheit angesteckt zu sein, bis zur Beendigung der In
kubationszeit. In Kindereinrichtungen gilt die Regelsperr
zeit1. Die Zurückstellung ist bei den Schutzimpfungen ge-

1 Z. Z. gelten: Anordnung vom 13. Januar 1970 zur Verhütung und 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten in Einrichtungen zur Betreu
ung von Kindern (GBl. II Nr. 10 S. 49; Ber. Nr. 21 S. 161) und Anord
nung Nr. 2 vom 1. März 1979 zur Verhütung und Bekämpfung über
tragbarer Krankheiten in Einrichtungen zur Betreuung von Kindern 
(GBl. I Nr. 8 S. 75).


